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Quartierplanung 11 Untere Sonnhalde" $issäch· 

Die Einwohnergemeinde Sissach erlässt gemäss §§ 4, 29-34 und 84 des 
Baugesetzes vom 15.6.1967 für das Gebiet 11 Untere Sonnhalde" folgendes 

R e g 1 e m e n t : 

1. Geltungsbere:bh 

1.1. Die Quartierplan-Vorschriften gelten innerhalb des Quartierplan
Perimeters. Dieser ist festgelegt durch die Quartierpläne A und 
B. 

1.2. Die Quartierplan-Vorschriften sind verbindlich für: 

- Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten 
- Art und Mass der Nutzung 
- gemeinschaftliche Wege und Anlagen 
- Feinparzellierung 
- Gestaltung der Freiflächen 

2. Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten 

2.1. Lage, Grundfläche und Geschosszahl der Bauten sind festgelegt 
durch den Quartierplan A. Die Erstellung weiterer Bauten ist 
nicht zulässig. 

2.2. Geringfügige Abweichungen bezüglich der Baukörper sind soweit 
möglich, als sie im Rahmen der Ueberbauung nicht auffallen. 
Sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates und der Baudi
rektion. 

2.3. Gestattet sind nur Flachdächer. 

2.4. Das Sockelgeschoss darf talseits höchstens 3.00 min Erschei
nung treten. 

2.5. Die äussere Gestaltung aller Bauten einschliesslich Material 
und Farbgebung ist so aufeinander abzustimmen, dass ein 
aesthetisch ansprechender Gesamteindruck entsteht und bleibt. 

2.6. Dem Gemeinderat steht bezüglich der Gestaltung der Bauten ein 
verbindliches Mitspracherecht zu. 

3. Art und Mass der Nutzung 

3.1. Das ganze Quartier "Untere Sonnhalde" gilt als Wohnzone (Bau
gesetz§ 16 Absatz 1, Normblatt ZR 4/63). 

3.2. Die Autoeinstellräume gemäss Quartierplan A dürfen ihrem Zwe•ke 
nicht entfremdet werden. Die Anwohner werden verpflichtet, diese 
auch zu benützen. 

3.3. Bei Tierhaltung ist auf die Nachbarn gebührende Rücksicht zu 
nehmen. 
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3.4. Rasenmäher mit Verbrennungsmotoren dürfen nicht verwendet wer
den. 

3.5. Die zulässige Nutzfläche pro Baukörper ist im Quartierplan B 
festgelegt. 

3.6. Geringfügige Nutzungsverlagerungen sind mit Zustimmung des Ge
meinderates und der Baudirektion soweit zulässig, als sie die 
Ueberbauung gemäss Quartierplänen A und B nicht beeinträchti
gen. 

3.7. Zur Nutzfläche werden gezählt: alle Geschossflächen einschliess
lich Umfassungsmau2rn, Innenwände, Treppenhäuser, Lift-und 
Leitungsschächte. 

Nicht zur Nutzfläche zählen: 

- die in den Quartierplänen A und B vorgesehenen Autoeinstell
plätze 

- Woh:1 balkone 
allgemein benützbare Mieterräumlichkeiten wie Waschküche, 
Trocken-und Einstellräume in Mehrfamilienhäusern 

- Kellergeschosse, soweit sie nicht gewerblicher Nutzung 
dienen 

- Eingangshallen (ohne Treppenanlagen) 
- pro Wohnung ein Abstellraum von höchstens 5 m2 Grundfläche 

ohne natürliche Belichtung 

4. Gemeinschaftliche Wege und Anlagen 

4.1.Der Quartierplan B bestimmt, welches Areal (Wege, Plätze)der 
Sektoren I und II im gemeinschaftlichen Eigentume bleiben muss. 

4.2.Der Quartierplan A legt die Anlage der Pflichtparkplätze und 
der Kinderspielplätze fest. 

4.3.Für Fernsehen und Radio ist nur eine gemeinsame Empfangsstation 
zulässig. 

4.4.Der mittlere Erschliessungsweg des Sektors II ist mit einem 
generellen Fahrverbot zu belegen. Der Weg ist aber so auszubau
en, dass ihn Fahrzeuge der Feuerwehr, des Möbelumzuges und der 
Sanität benützen können. 

4.5.In den Sektoren I und II muss die Einheitlichkeit der Wegbeläge 
und der Beleuchtung erhalten bleiben. 

4.6.Bei einer Feinparzellierung in den Sektoren I und II sind die 
einzelnen Bigentümer zu dauerndem ·Unterhalt der gemeinschaftli
chen Wege und Anlagen zu verpflichten. 

5. Feinparzellierung 

5.1.Für die Ausscheidung von Einzelparzellen ist der Quartierplan 
B massgebend. 

5.2.Die genauen Masse legt der Vermarkungsplan des Kreisgeometer
büros fest • 



5., ZU ~•der Einselparulle IIWIB 1a Quartier die gesetzliche Ab
atellfläohe tUr Motorf'ahrHu.ae vorhanden aein. 

6. Geetalt91 der Freifläohen 
6.1 Die Gestaltung der Garten-, Weg- und Pla1sanlagen, die Be

leuohtlmg aowie die Bepflans,mg Jlit Bllumeu und Sträuohern 
haben aioh naoh d•• NaU,gliomn Uqebung•plane der Sektoren 
I, II ua4 III su riohten. Jeder Uagel:nmppla.n bedarf der Zu
at111111'1.U18 4•• Oe•1n4erat••• 

6.2 Innerhal- de• Sektor• II ain.4 Einfriedigungen und Grensheoken 
unsu.lJlaaig. Der O'llgebungaplan kann Ausnahmen geatatten. 

6., 11ab'1•41gmpn, Stütuauarn un4 Recken an oder auf den Gransen 
swiaoun 4a Sektoren I/II und II/III bedürfen der zuatSmnmng 
dea Ge•inderatea und cler Ba\ldirektion. FU.r 41a 1ll Sektor I 
pgea den Sektor II geplante Grensaaur iat die dunkel eohraf
fierte fliohe im Plane Aroh. Häfelfinger No. O'ß/019 vom 5./9./ 
29.1.1970 maaagebenct. 

6.4 11.Ariohwngen i.m4 Beptlannnpn, 41• dae Geeaatbild verunetal
ten oder einea Nachbarn die Sicht nehmen, aind nioht geatattet. 

Z • A~n4eregn 
GeriAlfUcip A.lnreiommgen TOn Regleaent und Plänen kann auf Antra1 
clee Ge•inderate• die Baudirektion bewilligen. 

§• Sol)lMeMa,Wunpn 
8.1 Integrierende Be■tan4te11• 4•• RegleMnte■ ■in4a 

• Qaartierplan A 
- Quartierplaa B 
- Plan Aroh. Bäfel!in8'1r lo. 07'/019 y. 5./9./29.1.1970 

Kau.er ni■ohen Sektor I und II 
e.2 Der Gemeinderat Uberwaoht 41• Anwendunc der Juartierpla.n-Vor

achriften. D&• Baubewilligun.gavertahren gemä•• §§ 22 und 25 ff. 
der Yollsiehungaverordnu,ne sua Baugeeets bl•i-t vorbehalten. 

a.:, Alle 1a Widerapruoh su den ClUartierpla.n-Voraohriften atehenden 
früheren ZonenToraohri:tten gelten ale aufgehoben. 

a.4 Die Quartierplan-Voreohritten treten mit der Genehm.igwl! du.roh 
den Regierungsrat 1n Reohtakraft. 

\\ ~"q~e, Da.a Reglement wurde in der Gemeindeversammlung vom •• \ ••••••• 1-1 ••••• 
genehmigt. 

Der bgierung■ra't hat 

Die Landeskanzlei: 

Namen• der Gemeindevereamm.lung 
Der Frieident1 Der Verwal ter1 

..... ~ •••• •• ft.9:~ ... 
2 3. Juni 1970 

aa Regleaent ua ••••••••••••••• genebaigt. 

' Nr. ~, 
• • • • • • • • • 


